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Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Abschliessend lässt sich eine Reihe von Schlussfolgerungen formulieren: 
 
(1) Nach dem Transplantationsgesetz, das am 1. Juli 2007 in Kraft 

getreten ist, verläuft der Prozess der Zuteilung von Organen (2. 
Kapitel, 4. Abschnitt) in zwei Schritten: Der erste Schritt entspricht der 
Aufnahme in die Warteliste (Art. 21 TxG), der zweite der 
Organallokation an die Personen, die auf der Warteliste stehen (Art. 17 
TxG). 
 

(2) Für die Aufnahme in die Warteliste gilt das Wohnsitzprinzip. Mit 
anderen Worten, Personen mit Wohnsitz in der Schweiz werden in 
Bezug auf den Zugang zur Warteliste gegenüber im Ausland 
wohnhaften Personen bevorzugt behandelt. Der Bundesrat hat die 
Möglichkeit, Ausnahmen vom Wohnsitzprinzip vorzusehen (Art. 21 
Absatz 1 TxG). Nach Artikel 4 der Organzuteilungsverordnung werden 
Personen ohne Wohnsitz in der Schweiz namentlich dann in die 
Warteliste aufgenommen, wenn sie nach Artikel 1 KVV in der Schweiz 
versicherungspflichtig sind. Da Grenzgängerinnen und Grenzgänger, 
die in einem Mitgliedstaat der EU wohnen und nach dem 
Personenfreizügigkeitsabkommen sowie dessen Anhang II der 
schweizerischen Versicherung unterstellt sind, in der Schweiz 
versicherungspflichtig sind (Art. 1 Abs. 2 Bst. d KVV), können sie sich 
wie in der Schweiz wohnhafte Personen in die Warteliste aufnehmen 
lassen. 

 
(3) Auch für die Organallokation gilt das Wohnsitzprinzip. Bei der 

Zuteilung eines Organs sind Personen ohne Wohnsitz in der Schweiz 
den in der Schweiz wohnhaften Personen nicht gleichgestellt. Im 
Gegensatz zur Aufnahme in die Warteliste sieht Artikel 17 TxG oder 
die Organzuteilungsverordnung keine Möglichkeit vor, 
Grenzgängerinnen und Grenzgänger gleich zu behandeln wie 
Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. 

 
(4) Ausländische oder schweizerische Grenzgängerinnen und 

Grenzgänger können somit wie in der Schweiz wohnhafte Personen in 
die Warteliste aufgenommen werden. Doch danach werden sie im 
Rahmen der Organzuteilung gegenüber Personen mit Wohnsitz in 
der Schweiz benachteiligt. Diese Situation ist inkohärent: Es ist 
widersprüchlich, Grenzgängerinnen und Grenzgänger in gleicher 
Weise wie in der Schweiz wohnhafte Personen in die Warteliste 
aufzunehmen, um sie anschliessend bei der Zuteilung eines Organs zu 
benachteiligen. Angesichts des herrschenden Organmangels hat diese 
Benachteiligung der Grenzgängerinnen und Grenzgänger in der Praxis 
zur Folge, dass sie praktisch vollständig von der Möglichkeit 
ausgeschlossen werden, ein Organ zu erhalten. 
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(5) Diese Sachlage unterscheidet sich grundlegend von der Situation, die 
vor dem Inkrafttreten des Transplantationsgesetzes am 1. Juli 
2007 bestand. Damals hatten Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die 
in der Schweiz arbeiteten und dort eine Krankenversicherung 
abgeschlossen hatten, sowohl bezüglich der Aufnahme in die 
Warteliste als auch bezüglich der Organzuteilung den gleichen Status 
wie in der Schweiz wohnhafte Personen. 

 
(6) In den parlamentarischen Beratungen, die zum 

Transplantationsgesetz geführt haben, wurde die Frage des Status der 
Grenzgängerinnen und Grenzgänger bei der Organallokation 
berücksichtigt. Diese Beratungen zeigen, dass eine Mehrheit der 
Parlamentarierinnen und Parlamentarier Personen mit Wohnsitz in der 
Schweiz bevorzugen wollten. Die Ungleichbehandlung der 
Grenzgängerinnen und Grenzgänger ist somit kein «gesetzgeberisches 
Versehen», sondern ergibt sich aus dem ausdrücklichen Willen des 
Bundesgesetzgebers, in der Schweiz wohnhafte Personen zu 
bevorzugen. Die Absicht, die in den parlamentarischen Beratungen 
bezüglich der Organallokation an Personen ohne Wohnsitz in der 
Schweiz zum Ausdruck gebracht wurde, bestand eindeutig darin, einen 
Transplantationstourismus zu verhindern. 

 
(7) Die von der Schweiz erlassenen Regeln für die Organallokation 

müssen jedoch mit dem Abkommen zwischen der Schweiz und der 
Europäischen Union über die Personenfreizügigkeit sowie mit den 
Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und 574/72 vereinbar sein. 

 
(8) Das Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen 

Union über die Personenfreizügigkeit (FZA) ist auf schweizerische 
Staatsangehörige und auf Staatsangehörige der Gemeinschaft auf 
dem Gebiet der Mitgliedstaaten der EU und in der Schweiz anwendbar. 
Im FZA ist der Grundsatz der Nichtdiskriminierung verankert: Jede 
unterschiedliche Behandlung aufgrund des Kriteriums der 
Staatsangehörigkeit ist grundsätzlich verboten. Das FZA führt zudem 
eine Koordination im Bereich der sozialen Sicherheit ein, die durch 
seinen Anhang II konkretisiert wird; darin werden die Verordnungen 
(EWG) Nr. 1408/71 und 574/72 in den Beziehungen zwischen der 
Schweiz und der EU für anwendbar erklärt. Diese beiden 
Verordnungen legen Koordinationsregeln im Bereich der sozialen 
Sicherheit fest, um die Personenfreizügigkeit zu vereinfachen. 

 
(9) Die Definition der Grenzgängerinnen und Grenzgänger im Sinne 

der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 umfasst drei Elemente: (a) Es 
handelt sich um Arbeitnehmer oder Selbstständige, (b) die ihre 
Berufstätigkeit im Gebiet eines Mitgliedstaats ausüben und im Gebiet 
eines anderen Mitgliedstaats wohnen und (c) in der Regel täglich, 
mindestens aber einmal wöchentlich in den Wohnsitzstaat 
zurückkehren. Nach dieser Definition beschränkt sich der Begriff 
Grenzgängerinnen und Grenzgänger nicht auf Personen, die in den 
angrenzenden Ländern wohnen und in der Schweiz eine 
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Berufstätigkeit ausüben. Grenzgängerinnen und Grenzgänger können 
grundsätzlich im Gebiet eines beliebigen Mitgliedstaats der EU 
wohnen. In der Praxis leben jedoch die meisten in der Schweiz 
arbeitenden Grenzgängerinnen und Grenzgänger in Frankreich, Italien, 
Deutschland und Österreich. 

 
(10) Die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 über die Koordination der 

nationalen Systeme der sozialen Sicherheit gilt für Staatsangehörige 
der Vertragsparteien und Personen mit anerkanntem Status als 
Flüchtlinge oder Staatenlose, die in der Schweiz oder in einem 
Mitgliedstaat der EU eine Berufstätigkeit ausgeübt haben oder 
ausüben. In Bezug auf die daraus abgeleiteten Rechte erfasst sie auch 
die Familienangehörigen und die Hinterbliebenen dieser Personen 
(Staatsangehörige der Schweiz oder der Gemeinschaft, Staatenlose 
und Flüchtlinge), unabhängig von ihrer Nationalität, selbst wenn sie 
Bürgerinnen oder Bürger eines Drittstaats sind. 

 
(11) Die Verordnung (EWG) Nr. 859/2003, die den persönlichen 

Geltungsbereich der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 auf 
Drittstaatsangehörige ausdehnt, ist in den Beziehungen zwischen der 
Schweiz und der EU nicht anwendbar. Drittstaatsangehörige 
(ausserhalb ihrer Eigenschaft als Flüchtlinge oder als 
Familienangehörige eines Erwerbstätigen aus der Gemeinschaft, eines 
Staatenlosen oder eines Flüchtlings) fallen somit nicht in den 
persönlichen Geltungsbereich der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71, wie 
sie zwischen der Schweiz und den Mitgliedstaaten der EU angewandt 
wird. 

 
(12) Die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 gilt namentlich für Leistungen im 

Krankheitsfall. Bei den Leistungen bei Krankheit ist zwischen 
Sachleistungen und Geldleistungen zu unterscheiden. Die 
Sachleistungen umfassen die ambulanten und stationären 
medizinischen und zahnmedizinischen Behandlungen sowie die 
Arzneimittel. Zu den Geldleistungen gehören die Taggelder. Die 
Organtransplantationen, die nach Anhang 1 KLV durch die 
obligatorische Krankenpflegeversicherung abgedeckt sind, stellen 
Leistungen bei Krankheit im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 
dar. Sie fallen somit in den sachlichen Geltungsbereich dieser 
Verordnung. 

 
(13) Über das in Artikel 2 FZA vorgesehene Diskriminierungsverbot hinaus 

wird in Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 der Grundsatz 
der Gleichbehandlung, ein grundlegendes Prinzip des 
Gemeinschaftsrechts, im Bereich der sozialen Sicherheit konkretisiert. 
Personen, die im Gebiet eines Mitgliedstaats der EU oder der Schweiz 
wohnen, haben die gleichen Rechte und Pflichten aufgrund der 
Rechtsvorschriften dieses Staats wie Staatsangehörige dieses Staats. 
Die Schweiz muss somit Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der EU 
gleich behandeln wie ihre eigenen Staatsangehörigen. 
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(14) Neben dem Verbot der direkten Diskriminierung aufgrund der 
Nationalität anerkennen Rechtsprechung und Lehre auch das Verbot 
der indirekten Diskriminierung. Eine indirekte Diskriminierung liegt 
vor, wenn ein an sich neutrales Kriterium einen unterschiedlichen 
Einfluss oder eine unterschiedliche Wirkung auf die Staatsangehörigen 
anderer Staaten hat. Der EuGH geht von einer indirekten 
Diskriminierung aus, wenn eine Massnahme vor allem die 
Staatsangehörigen der anderen Mitgliedstaaten trifft, sie faktisch 
benachteiligen kann oder die inländischen Staatsangehörigen 
bevorzugt. Das Wohnsitzkriterium stellt im Prinzip eine indirekte 
Diskriminierung dar. 

 
(15) Im Zusammenhang mit dem FZA stellt somit eine Massnahme dann 

eine indirekte Diskriminierung dar, wenn sie sich auf ein scheinbar 
neutrales Kriterium stützt, das sich jedoch auf die 
Staatsangehörigen der Gemeinschaft und auf die schweizerischen 
Staatsangehörigen unterschiedlich auswirkt, d. h. wenn es 
Staatsangehörige der Gemeinschaft häufiger trifft als schweizerische 
Staatsangehörige. Das Bundesgericht hat in mehreren Entscheiden 
den Standpunkt vertreten, das Erfordernis einer Wohnsitznahme in der 
Schweiz stelle eine indirekte Diskriminierung dar. Besonders 
interessant ist diesbezüglich BGE 133 V 367: Darin wird der Vorrang 
des Diskriminierungsverbots, das sich aus dem FZA ergibt, und des 
Gemeinschaftsrechts über eine Gesetzesbestimmung anerkannt, die 
das Wohnsitzkriterium verwendet und die vom Schweizer Gesetzgeber 
nachträglich und absichtlich erlassen wurde. 

 
(16) Eine direkte Diskriminierung lässt sich nur aus Gründen der 

öffentlichen Ordnung rechtfertigen. Eine indirekte Diskriminierung ist 
hingegen zulässig, wenn objektive Gründe des Allgemeininteresses 
vorliegen und der Grundsatz der Verhältnismässigkeit gewahrt ist. 

 
(17) Die Personen, die unter die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 fallen 

(Erwerbstätige, Arbeitslose oder Rentenbezügerinnen und 
Rentenbezüger), unterstehen den Rechtsvorschriften eines einzigen 
Mitgliedstaats, grundsätzlich jenen des Beschäftigungslandes, selbst 
wenn sie auf dem Gebiet eines anderen Mitgliedstaats wohnen. In 
Bezug auf die Krankenversicherung sind die nicht erwerbstätigen 
Familienangehörigen einer Person, die der Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 untersteht, in der Regel dem gleichen 
Krankenversicherungssystem unterstellt wie die erwerbstätige Person, 
selbst wenn sie in einem anderen Land wohnen. Grenzgängerinnen 
und Grenzgänger, die in einem Mitgliedstaat der EU wohnen und in der 
Schweiz arbeiten, sowie ihre Angehörigen sind somit grundsätzlich 
verpflichtet, sich in der Schweiz gegen die Krankheitsrisiken zu 
versichern. Dasselbe gilt für Bezügerinnen und Bezüger von Renten 
nach schweizerischem Recht (AHV/IV/UV/BVG) und ihre nicht 
erwerbstätigen Familienangehörigen sowie für Bezügerinnen und 
Bezüger von Leistungen der schweizerischen 
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Arbeitslosenversicherung und ihre nicht erwerbstätigen 
Familienangehörigen. 

 
(18) Die Leistungsberechtigung bei Krankheit im Sinne der Verordnung 

(EWG) Nr. 1408/71 ist nach dem «Prinzip des Wohnsitzstaats» 
geregelt. In der Schweiz versicherte Personen, die sich ständig in 
einem anderen Staat aufhalten, erhalten die Sachleistungen in ihrem 
Wohnsitzstaat zu den gleichen Bedingungen wie die Versicherten 
dieses Staats. Diese Personen können sich normalerweise nicht in der 
Schweiz, wo sich ihr Versicherer befindet, behandeln lassen. 
 

(19) Bestimmte in der Schweiz versicherte Personen, die im Ausland 
wohnen, können jedoch wählen, ob sie sich in der Schweiz 
behandeln lassen möchten (Behandlungswahlrecht). Artikel 20 der 
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 sieht für Grenzgängerinnen und 
Grenzgänger eine Sonderregelung für den Zugang zu den Leistungen 
bei Krankheit in der Schweiz vor: Sie haben Anspruch auf die gleichen 
Leistungen der Grundversicherung, die zu den gleichen Bedingungen 
zu erbringen sind, wie in der Schweiz wohnhafte Personen (gleiche 
Leistungen zu den gleichen Bedingungen). Hingegen haben die nicht 
erwerbstätigen, in der Schweiz bei einem KVG-Versicherer 
versicherten Familienangehörigen von Grenzgängerinnen und 
Grenzgängern grundsätzlich keinen Zugang zur medizinischen 
Versorgung in der Schweiz. Sie müssen sich im Staat behandeln 
lassen, in dem sie wohnen. 

 
(20) Zusätzlich zu den Grenzgängerinnen und Grenzgängern verfügen 

weitere Personenkategorien über ein Wahlrecht bezüglich des 
Zugangs zu den Leistungen bei Krankheit in der Schweiz. In der 
Schweiz versicherte Personen mit Wohnsicht in Deutschland, 
Ungarn, Österreich, Belgien, Frankreich oder den Niederlanden 
können wählen, ob sie sich in der Schweiz behandeln lassen möchten. 
Da Anhang VI, Teil Schweiz, Ziffer 4 auf Artikel 20 der Verordnung 
(EWG) Nr. 1408/71 verweist, erhalten diese Personen bei Krankheit 
Leistungen in der Schweiz, als ob sie hier wohnen würden. Diese 
Regelung hat vor allem Auswirkungen für die Familienangehörigen der 
Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die in Deutschland, Ungarn, 
Österreich, Belgien, Frankreich oder den Niederlanden wohnen: Dank 
speziellen Vereinbarungen mit diesen Ländern haben diese 
Familienangehörigen die Möglichkeit, sich in der Schweiz behandeln 
zu lassen, oder verfügen mit anderen Worten über ein Recht auf den 
Zugang zur medizinischen Versorgung im Beschäftigungsstaat der 
Grenzgängerin oder des Grenzgängers, d. h. der Schweiz. 

 
(21) Mit Ausnahme der Grenzgängerinnen und Grenzgänger und der 

Personen, die in einem Mitgliedstaat der EU wohnen, der ihnen die 
Wahl belässt, in der Schweiz eine medizinische Behandlung in 
Anspruch zu nehmen, haben die in der Schweiz obligatorisch 
versicherten Personen, die in einem Mitgliedstaat der EU wohnen, 
grundsätzlich nur Anspruch auf die Leistungen in ihrem Wohnsitzstaat 
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und nach den Rechtsvorschriften dieses Staats (mit Ausnahme von 
Notfällen und Fällen, in denen eine Genehmigung vorliegt). Dasselbe 
gilt für Personen, die in einem Mitgliedstaat der EU wohnen und 
arbeiten (ausser im Notfall oder bei Vorliegen einer Genehmigung) 
und für Drittstaatsangehörige, die von vornherein nicht in den 
Geltungsbereich des FZA und der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 
fallen. Diese Personen können nicht gestützt auf das FZA oder die 
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 frei wählen, ob sie sich in der Schweiz 
behandeln lassen wollen. 

 
(22) Personen, die in einem Mitgliedstaat der EU wohnen und über die 

Möglichkeit verfügen, sich in der Schweiz behandeln zu lassen 
(Grenzgängerinnen und Grenzgänger sowie in der Schweiz 
versicherte Personen, die in bestimmten Ländern wohnen), 
müssen behandelt werden, als ob sie in der Schweiz wohnen würden. 
Denn in diesem spezifischen Umfeld verlangt die Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 nicht nur eine Gleichbehandlung zwischen 
schweizerischen und ausländischen Staatsangehörigen (Artikel 3), 
sondern auch zwischen Grenzgängerinnen und Grenzgängern sowie 
Personen, die in Deutschland, Ungarn, Österreich, Belgien, Frankreich 
oder den Niederlanden wohnen (aber in der Schweiz versichert sind), 
einerseits, und Personen mit Wohnsitz in der Schweiz andererseits 
(Artikel 20 in Verbindung mit Anhang VI, Teil Schweiz, Ziffer 4). Mit 
anderen Worten, in Bezug auf Grenzgängerinnen und Grenzgänger 
und auf Personen, die in der Schweiz versichert und in Deutschland, 
Ungarn, Österreich, Belgien, Frankreich oder den Niederlanden 
wohnhaft sind, ist jede Diskriminierung aufgrund des 
Nationalitätskriteriums, aber auch aufgrund des 
Wohnsitzkriteriums verboten. 

 
(23) Die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 lässt es somit grundsätzlich nicht 

zu, dass in Bezug auf den Zugang dieser Personenkategorien zu den 
Leistungen bei Krankheit ein Wohnsitzkriterium berücksichtigt wird. 
Jede Ungleichbehandlung aufgrund des Wohnsitzes zwischen diesen 
Personenkategorien und in der Schweiz wohnhaften Personen beim 
Zugang zur medizinischen Versorgung erscheint deshalb 
ausgeschlossen. 

 
(24) Unseres Erachtens lässt sich diese Argumentation auf die 

Transplantation und die Zuteilung von Organen an Patientinnen und 
Patienten anwenden, die auf der Warteliste stehen. Artikel 20 der 
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 macht jeden Verweis auf den 
Wohnsitz als materielle Voraussetzung für den Zugang zu den 
Leistungen für Grenzgängerinnen und Grenzgänger einerseits und für 
in der Schweiz versicherte Personen mit Wohnsitz in Deutschland, 
Ungarn, Österreich, Belgien, Frankreich oder den Niederlanden 
(insbesondere für die Familienangehörigen von Grenzgängerinnen und 
Grenzgängern) andererseits unwirksam. Alle diese Personen, selbst 
wenn sie keinen Wohnsitz in der Schweiz haben, können somit 
gestützt auf das FZA und die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 in Bezug 
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auf die Organtransplantation Anspruch auf Gleichbehandlung mit 
den in der Schweiz wohnhaften Personen erheben. 

 
(25) Selbst in einer Mangelsituation, in der Allokationsregeln festgelegt 

werden müssen, um eine knappe medizinische Ressource zu verteilen, 
kann die Schweiz gegenüber den Grenzgängerinnen und 
Grenzgängern sowie gegenüber den in der Schweiz versicherten 
Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Ungarn, Österreich, Belgien, 
Frankreich oder den Niederlanden nicht das Wohnsitzkriterium 
heranziehen, um den Zugang zu einer medizinischen Leistung zu 
beschränken. Die Aufhebung des Wohnsitzkriteriums als Kriterium für 
den Zugang zu einer Leistung muss logischerweise auch verhindern, 
dass das Wohnsitzkriterium auf der Ebene der Verteilung der 
Ressourcen, die innerhalb der Grenzen, auf nationaler Ebene 
verfügbar sind, erneut eingeführt wird. 

 
(26) Im Zusammenhang mit der Organallokation erscheint es uns somit 

unzulässig, Personen mit Wohnsitz in der Schweiz gegenüber 
Grenzgängerinnen und Grenzgängern sowie gegenüber in der Schweiz 
versicherten Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Ungarn, 
Österreich, Belgien, Frankreich oder den Niederlanden zu bevorzugen. 
Denn trotz der bestehenden Mangelsituation widerspricht das 
Wohnsitzkriterium eindeutig dem eigentlichen Ziel und Zweck des 
FZA und der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71. Zudem steht es im 
Widerspruch zur allgemeinen Tendenz, die Wohnsitzklauseln 
aufzuheben, die aus dem FZA und der Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 hervorgeht. 

 
(27) Das Transplantationsgesetz begründet keine direkte Diskriminierung, 

da das massgebende Kriterium für die Organallokation nicht die 
Nationalität der betreffenden Patientinnen und Patienten, sondern ihr 
Wohnsitz ist. Bei der Organallokation behandelt die Schweiz somit 
Personen schweizerischer Nationalität und Staatsangehörige von 
Mitgliedstaaten der EU gleich, sofern sie ihren Wohnsitz in der Schweiz 
haben. Hingegen führt das Wohnsitzkriterium bei der Organallokation 
zu einer indirekten Diskriminierung, da es Staatsangehörige eines 
Mitgliedstaats der EU häufiger trifft als schweizerische 
Staatsangehörige. Denn Grenzgängerinnen und Grenzgänger sind 
häufiger ausländische als schweizerische Staatsangehörige. Konkret 
benachteiligt die Organallokation nach dem Wohnsitzkriterium 
Ausländerinnen und Ausländer häufiger als Schweizerinnen und 
Schweizer. Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe b TxG begründet somit eine 
indirekte Diskriminierung der Personen, die ein Recht auf Zugang zur 
medizinischen Versorgung in der Schweiz haben, aber nicht in der 
Schweiz wohnen, gegenüber Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. 
Diese indirekte Diskriminierung ist nicht gerechtfertigt. Selbst 
wenn aufgrund des erheblichen Organmangels das Vorliegen von 
objektiven Gründen des Allgemeininteresses bejaht wird, ist das 
Verhältnismässigkeitsprinzip nicht gewahrt. 
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(28) Es bestehen weitere Argumente, die das Wohnsitzkriterium bei der 
Organzuteilung gegenüber den Grenzgängerinnen und Grenzgängern 
in Frage stellen. Ein Vergleich mit der Prämienverbilligung in der 
Krankenversicherung für Personen in bescheidenen 
wirtschaftlichen Verhältnissen zeigt, dass das Wohnsitzkriterium 
unzulässig ist, wenn es um die Gewährung dieser Verbilligungen an in 
der Schweiz versicherungspflichtige Personen geht. Im Übrigen 
erscheint die Befürchtung eines auf die Schweiz ausgerichteten 
Transplantationstourismus im Zusammenhang mit den 
Grenzgängerinnen und Grenzgängern unbegründet. Die heikle Frage 
der Organallokation an Personen ohne Wohnsitz in der Schweiz im 
allgemeinen Kontext der Mobilität der Patientinnen und Patienten muss 
von der Situation der Grenzgängerinnen und Grenzgänger 
unterschieden werden, die für den Zugang zu den Leistungen als 
Personen mit Wohnsitz in der Schweiz und nicht als Personen ohne 
Wohnsitz in der Schweiz gelten. Zudem ist zu beachten, dass auch die 
Einhaltung des Prinzips der Solidarität zwischen Spendern und 
Empfängern eine Gleichbehandlung von Grenzgängerinnen und 
Grenzgängern und Personen mit Wohnsitz in der Schweiz erfordert. 

 
(29) Eine allfällige Aufnahme der Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und 

987/2009, die die Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und 574/72 in den 
27 Mitgliedstaaten der EU ersetzen, in Anhang II des FZA wird Folgen 
für die Schweiz haben. Nach der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 ist das 
Recht, für eine Behandlung den Versicherungsstaat statt den 
Wohnsitzstaat zu wählen, nicht mehr nur Grenzgängerinnen und 
Grenzgängern sowie Personen mit Wohnsitz in bestimmten Staaten 
vorbehalten, die mit der Schweiz eine Vereinbarung abgeschlossen 
haben. Diese Wahlmöglichkeit steht auch den Familienangehörigen 
der Grenzgängerinnen und Grenzgänger, den pensionierten 
Grenzgängerinnen und Grenzgängern und den Rentenbezügerinnen 
und Rentenbezügern zu, die ihren Wohnsitz ausserhalb des 
zuständigen Staats haben. Die Ausdehnung des Kreises der 
Personen ohne Wohnsitz in der Schweiz (die aber in der Schweiz 
obligatorisch versichert sind), die die Möglichkeit haben, sich in der 
Schweiz behandeln zu lassen, und die Anwendung des 
Gleichbehandlungsprinzips auf sie haben zur Folge, dass diese 
Personen Anspruch darauf erheben können, in Bezug auf die 
Organallokation gleich behandelt zu werden wie Personen mit 
Wohnsitz in der Schweiz. Für Drittstaatsangehörige wird die 
Übernahme der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 keine Folgen haben, 
da diese Personen nicht in den Geltungsbereich dieser Verordnung 
fallen. 
 

(30) Die neue europäische Richtlinie über die Ausübung der 
Patientenrechte in der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung schliesst die Zuteilung von Organen zu 
Transplantationszwecken und den Zugang zu diesen von ihrem 
Geltungsbereich aus. Zudem betrifft diese Richtlinie die 
Grenzgängerinnen und Grenzgänger nicht, da sich diese im Staat ihres 
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Erwerbsorts uneingeschränkt behandeln lassen können. Die 
Grenzgängerinnen und Grenzgänger fallen nicht in die Kategorie der – 
von der Richtlinie erfassten – Patientinnen und Patienten, die sich in 
einem anderen Staat als im Wohnsitz- oder Versicherungsstaat 
behandeln lassen möchten. 

 
(31) Aus den Unterlagen, die das BAG zur Praxis der Organallokation in 

einigen Mitgliedstaaten der EU zur Verfügung gestellt hat, ergibt sich 
ein heterogenes Bild. Von den sieben Ländern, die ihre Regeln für die 
Organallokation dargelegt haben, erachten vier das Wohnsitzkriterium 
als unerheblich, während zwei es als erheblich erachten (die Antwort 
von Polen ist nicht eindeutig). Das Vereinigte Königreich, das seine 
Praxis auf eingehende Untersuchungen und Anhörungen abzustützen 
scheint, stellt Personen, die ein Recht auf Zugang zu den Leistungen 
bei Krankheit im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 oder 
883/2004 haben, Personen mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich 
gleich. 

 
(32) Am 1. März 2010 wurde die Vereinbarung zwischen der Schweiz 

und Liechtenstein betreffend die Zuteilung von Organen zur 
Transplantation abgeschlossen, die seit dem 1. April 2010 vorläufig 
angewendet wird. Diese Vereinbarung sieht vor, dass Personen mit 
Wohnsitz in Liechtenstein bei der Aufnahme in die Warteliste (Artikel 1) 
und bei der Zuteilung von Organen (Artikel 2) Personen mit Wohnsitz 
in der Schweiz gleichgestellt sind. In diesen beiden Bestimmungen ist 
festgelegt, dass Personen mit Wohnsitz in Liechtenstein «unter den 
gleichen Voraussetzungen» oder «gleich» behandelt werden müssen 
wie Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die beiden Formulierungen 
weisen eine starke Ähnlichkeit mit Artikel 20 der Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 auf. Die Vereinbarung zwischen der Schweiz und 
Liechtenstein ist darauf ausgerichtet, die im Transplantationsgesetz 
vorgesehene Wohnsitzklausel als materielle Voraussetzung für die 
Aufnahme in die Warteliste und für die Organzuteilung unwirksam zu 
machen. Durch die Vereinbarung wird das Wohnsitzkriterium für alle 
Personen mit Wohnsitz in Liechtenstein unwirksam. Sie folgt der 
gleichen Logik, die auch dem Recht der Grenzgängerinnen und 
Grenzgänger auf Zugang zu den Leistungen bei Krankheit in ihrem 
Beschäftigungsland zugrunde liegt. 
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